
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 

Hinweis auf die Öffentliche Ausschreibung –Gemeinde Erndtebrück: 
 

Die Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27, 57339 Erndtebrück, Tel.-Nr.: 02753 / 605-0, 
schreibt folgende Arbeiten gem. VOB/A öffentlich aus: 

 
Barrierefreier Umbau von 7 Stück Bushaltestellen,  

57339 Erndtebrück,  
in Erndtebrück und den OT Balde, Birkelbach und Womsldorf. 

 
 
Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen: 
 
 ca. 150 m³ Bodenaushub 
 ca. 200 to Frostschutzschicht  
 ca. 300 m² Pflasterarbeiten / Taktile Elemente 
 ca. 200 lfdm Bordsteinarbeiten 
 
  
 
Ausführungszeit: 
ab Oktober 2019  
 

Ausgabe der Angebotsunterlagen: 
 
Ab dem 06.08.2019 bei der Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27, 57339 Erndtebrück gegen 
Vorlage eines quittierten Einzahlungsbelegs in Höhe von 60,00 €, einzuzahlen auf eines der 
Konten der Gemeinde Erndtebrück, Sparkasse Wittgenstein IBAN DE58 4605 3480 0000 
3001 03 oder Volksbank Wittgenstein eG IBAN DE22 4606 3405 0510 0094 00 mit dem 
Vermerk: „Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen“. 
Digital können die Unterlagen bei der Gemeinde Erndtebrück unter e.kies@erndtebrueck.de 
bzw. b.fuhrmann@erndtebrueck.de  abgefragt werden. 
Die Angebotsunterlagen sind bei der Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27, 57339 
Erndtebrück einzureichen. 
 
Aufteilung in Lose: 
Nein 
 
Qualifikation: 
- 
 
Verpflichtungen: 
Erklärung nach Tariftreuegesetz. 
 
Öffnung der Angebote: 
Dienstag den, 03.09.2019 um 10.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Erndtebrück,  
Talstraße 27, 57339 Erndtebrück, Raum 101 
 
Ende der Zuschlagsfrist: 
04.10.2019  



Sicherheitsleistung: 
Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von 5 % der Vertragssummen 
Gewährleistungsbürgschaften in Höhe von 3 % der Abrechnungssummen 
 
Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B 
 
Vergabeprüfstelle nach VOB/A § 31: 
Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein – Kommunalaufsicht – Vergabeprüfstelle, 
Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen 
 
 
 
Erndtebrück, 05.08.2019 
 
Gemeinde Erndtebrück 
Der Bürgermeister 


